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Rechtssatz

In seinem Urteil Ahmed, C-369/17, hat der EuGH hervorgehoben, "dass dem Kriterium des in den strafrechtlichen

Vorschriften des betreBenden Mitgliedstaats vorgesehenen Strafmaßes zwar eine besondere Bedeutung bei der

Beurteilung der Schwere der Straftat zukommt, die den Ausschluss vom subsidiären Schutz nach Art. 17 Abs. 1 lit. b

der Richtlinie 2011/95 rechtfertigt, dass sich die zuständige Behörde des betreBenden Mitgliedstaats gleichwohl erst

dann auf den in dieser Bestimmung vorgesehenen Ausschlussgrund berufen darf, nachdem sie in jedem Einzelfall eine

Würdigung der genauen tatsächlichen Umstände, die ihr bekannt sind, vorgenommen hat, um zu ermitteln, ob

schwerwiegende Gründe zu der Annahme berechtigen, dass die Handlungen des BetreBenden, der im Übrigen die

Voraussetzungen für die Zuerkennung subsidiären Schutzes erfüllt, unter diesen Ausschlusstatbestand fallen".In

seinem Urteil Ahmed, C-369/17, hat der EuGH hervorgehoben, "dass dem Kriterium des in den strafrechtlichen

Vorschriften des betreBenden Mitgliedstaats vorgesehenen Strafmaßes zwar eine besondere Bedeutung bei der

Beurteilung der Schwere der Straftat zukommt, die den Ausschluss vom subsidiären Schutz nach Artikel 17, Absatz

eins, Litera b, der Richtlinie 2011/95 rechtfertigt, dass sich die zuständige Behörde des betreBenden Mitgliedstaats

gleichwohl erst dann auf den in dieser Bestimmung vorgesehenen Ausschlussgrund berufen darf, nachdem sie in

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2018180295_20181106L01#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2018180295_20181106L01#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004240&Artikel=&Paragraf=9&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2005/100/P9/NOR40194511
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2005/100/P9/NOR40198438
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2005/100/P9/NOR40112467
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2005/100/P9/NOR40067711
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296&Artikel=&Paragraf=17&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1974/60/P17/NOR12029558


jedem Einzelfall eine Würdigung der genauen tatsächlichen Umstände, die ihr bekannt sind, vorgenommen hat, um zu

ermitteln, ob schwerwiegende Gründe zu der Annahme berechtigen, dass die Handlungen des BetreBenden, der im

Übrigen die Voraussetzungen für die Zuerkennung subsidiären Schutzes erfüllt, unter diesen Ausschlusstatbestand

fallen".
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